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Antrag für eine Genehmigung oder eine Anzeige 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

 
 
 Anschrift  Genehmigungsbehörde: Aktenzeichen Antragsteller:  
   
 Landkreis Cuxhaven 
 Amt Bauaufsicht und Regionalplanung 
 - Untere Immissionsschutzbehörde - 
 27470 Cuxhaven 
  

 
  

1. Angaben zum Antragsteller 
  
 Firma:  NeXtWind Windpark Beteiligung II 

GmbH & Co. KG (NXtWind II KG) 
Tel.: 0171 –  52 55 574 

  Ansprechpartner: Stefan Mutz Fax:  
   E-Mail:  
 Straße, Haus-Nr.: Marburger Str. 3 
 PLZ / Ort: 10789 Berlin  
   
  
 Zur Bearbeitung von Rückfragen ist anzusprechen: 
  

 Im Betrieb des Antragstellers:   Entwurfsverfasser*: X  

 Bearbeiter: Frau RAin Tanja KREUZ Bearbeiter: Herr Wagner, SKI GmbH 
 Tel.: 0261 - 40 40 921 Tel.: 0511 – 261847-0 
 Fax:  Fax.:  
 E-Mail: t.kreuz@windenergie.net E-Mail: wagner@ski-consult.de 

 
  

2. Art des Verfahrens 
 
 Genehmigungsverfahren:   

 Antrag auf Genehmigung einer Neuanlage mit öffentl. Bekanntmachung § 4 i. V. m. § 10 BImSchG X 

 Antrag auf Genehmigung einer Neuanlage ohne öffentl. Bekanntmachung § 4 i. V. m. § 19 BImSchG  

    

 Antrag auf Genehmigung einer Versuchsanlage § 4 i. V. m. § 2 (3) 4. BImSchV  

    
 Antrag auf Genehmigung zur wesentlichen Änderung   

  der Lage  § 16 (1)  BImSchG  

  der Beschaffenheit  § 16 (1)  BImSchG  

  des Betriebs der Anlage  § 16 (1)  BImSchG  

    

 Antrag auf Teilgenehmigung  § 8  BImSchG  

 Antrag auf Zulassung vorzeitigen Beginns  § 8a (1)  BImSchG  

 Antrag auf Zulassung vorzeitigen Betriebs  § 8a (3)  BImSchG  

 Antrag auf Erteilung eines Vorbescheides  § 9  BImSchG  

 Antrag auf Befristung der Genehmigung  § 12 (2)  BImSchG  

 Antrag, von der öffentlichen Bekanntmachung abzusehen  § 16 (2)  BImSchG  

 Antrag auf Genehmigung einer anzeigepflichtigen Änderung  § 16 (4)  BImSchG  

 Antrag auf Beteiligung der Öffentlichkeit  § 19 (3)  BImSchG X 

    
 Anzeigeverfahren:   

 Anzeige zur Änderung  § 15 (1)  BImSchG  

 Anzeige der Betriebseinstellung  § 15 (3)  BImSchG  

 Anzeige einer genehmigungspflichtigen Anlage  § 67 (2)  BImSchG  

    
* freiwillige Angaben 
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 Der vorliegende Antrag nimmt Bezug auf: 
  

   den Bescheid vom:   Aktenzeichen:  

   den Bescheid vom:   Aktenzeichen:  

      

 
 Unterlagen zum Antrag: 
 Dem Antrag liegen die im „Inhaltsverzeichnis zum Antrag“ detailliert aufgeführten Unterlagen zu Grunde. 

 
 Ist parallel zu diesem Genehmigungsantrag auch eine weitere       

 Zulassung beantragt worden? ja X  nein  
 

 Wenn ja, welche: 
Baugenehmigung  
§ 63 / § 64 NBauO 

 

 
3. UVP-Pflicht und TEHG 
 
3.1 UVP-Pflicht  
 
   Eine UVP ist zwingend erforderlich. Die erforderlichen Unterlagen nach § 4e der 9. BImSchV und  

   § 6 des UVPG sind im Kapitel 14.2 beigefügt. 
 
 

 X  Eine UVP ist nicht zwingend erforderlich, wir hiermit aber beantragt.  

  Die erforderlichen Unterlagen sind im Kapitel 14.2 beigefügt. 
   
 

   UVP-Pflicht im Einzellfall 
 

   Die Vorprüfung wurde von der Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt. Die Prüfung hat ergeben,  

   dass keine UVP erforderlich ist. 
 

   Die Vorprüfung wurde von der Genehmigungsbehörde bereits durchgeführt.  

   Eine UVP ist erforderlich, die erforderlichen Unterlagen nach § 4e der 9. BImSchV und § 6 des UVPG  
   sind im Kapitel 14.2 beigefügt. 
 

   Die Vorprüfung wurde noch nicht durchgeführt; diese wird hiermit beantragt. 

   
 

   Das Vorhaben ist in der Anlage 1 des UVPG nicht genannt. Eine UVP ist nicht erforderlich. 

   

 
3.2 TEHG 
 
  Anlage gemäß TEHG 
 

 Nr. der Anlage gemäß Anhang 1 des TEHG:   
 

 Bezeichnung der Anlage gemäß Anhang 1 des 
TEHG: 

 

 
4. Allgemeine Angaben zur Anlage 
  
4.1 Standort der Anlage 
 Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage errichtet werden soll: 

 

 
 PLZ / Ort: 21769 Lamstedt 
 Straße, Haus-Nr.:  Außenbereich 
 

 Gemarkung: Lamstedt 
 Flur: 

Flur: 
Fur: 
 
Vgl. als Anlage  

21  
22 
24 
beigefügte Liste 
Standortkoordinaten 

Flurstücke: 15, 16, 37; 
Flurstücke: 5, 9 12 18, 25, 35 
Flurstücke: 10,11  
 

 

 
4.2 Art der Anlage 
 
 Nr. und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV: A  1.6.2V 
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 Bezeichnung der Anlage gemäß 4. BImSchV:  Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windenergie mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Meter und weniger als 20 
Windkraftanlagen 

 

 Betriebsinterne Bezeichnung: NeXtWind Windpark Lamstedt I 
 

 Kapazität/Leistung:  
 vorhandene:   16 MW zukünftige:   52,26 MW 

 
4.3 Voraussichtliche Kosten 
  
 Gesamtkosten  Euro 28.051.000 
 davon Rohbaukosten gemäß DIN 276  Euro 17.912.000 
    
 In den angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer enthalten. 
  
  

4.4 Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung 
  
 Ist die zu ändernde Anlage Teil eines eingetragenen Standortes einer 
  

 1. nach der Verordnung (EWG) Nr. 1836/1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung vom 29. Juni 1993 (ABl. EG 
Nr. L 168 S. 1) oder 

  

 2. nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) vom 19. März 2001 
(ABl. EG Nr. L 114 S. 1) registrierten Organisation. 

  

   Ja 

 X  Nein 

  
 Auf folgende Unterlagen der Umwelterklärung, die 

der Behörde vorliegen, wird verwiesen: 
 

  

4.5 Die Anlage soll im 4. Quartal 2026 in Betrieb genommen werden. 

 

 

5. Beabsichtigte Änderungen der genehmigten Anlage 

 

6. Begründung des Antrages: 

 

Errichtung und Betrieb von einer WEA vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 (WEA 01) mit 4,2 MW 
Nennleistung und 160 m Nabenhöhe sowie acht WEA vom Typ ENERCON E-175 EP5 (WEA 02-
09) mit je 6,0 MW Nennleistung und 132,46 m Nabenhöhe zur Erzeugung von Strom aus 
Windenergie. Im Gegenzug zur Errichtung dieser 9 WEA werden 8 WEA vom Typ ENERCON  
E-70 E4 mit je 2,0 MW Nennleistung und 64 m Nabenhöhe zurückgebaut. 

Mit diesem Neu-Vorhaben soll der Windpark Lamstedt erneuert, seine Kapazitäten von 16 auf  
52,26 MW und damit die Stromgewinnung aus Windenergie erhöht werden, um so einen Beitrag 
zur treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Sinne des § 2 EEG im Bundesgebiet zu leisten. 

 

 

 

 

 Berlin, 18.06.2024           

Ort, Datum i.V. RAin Tanja Kreuz 

 

 
 


